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K 003 DGB-Bezirksvorstand Baden-Württemberg

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Erledigt durch Antrag S 001

Antragsrecht

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Der 19. Ordentliche DGB-Bundeskongress möge beschließen:

An den DGB-Bundesvorstand den Auftrag zu erteilen, das Antragsrecht nach § 11 und § 12 der Satzung des DGB
unverändert beizubehalten.

Nach § 11 und § 12 der Satzung des DGB hat der Regions-Frauenausschuss Antragsberechtigung bei der Regions
delegiertenversammlung.


